
Stellplatzsatzung 
der Stadt Usingen 

 
 
Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
7.März 2005 (GVBI. S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juni 2018 (GVBI. S. 291) sowie der §§ 52, 
86 Abs. 1 Nr. 23 und 91 Abs. 1 Nr. 4 der Hessischen Bauordnung (HBO) vom 28. Mai 2018 (GVBI. S. 198) hat 
die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Usingen in der Sitzung am (Datum Beschlussfassung) die 
folgende Satzung beschlossen: 
 

 
§ 1 - Geltungsbereich 

 
Die Satzung gilt für das gesamte Gebiet der Stadt Usingen. 
 

 
§ 2 - Stellplatzpflicht 

 
(1) Bauliche und sonstige Anlagen, bei denen ein Zu- oder Abgangsverkehr zu erwarten ist, dürfen nur 

errichtet werden, wenn Stellplätze in ausreichender Zahl und Größe sowie in geeigneter 
Beschaffenheit, einschließlich für Kraftfahrzeuge von Menschen mit Behinderung, hergestellt werden 
(notwendige Stellplätze und Abstellplätze für Fahrräder). Diese müssen spätestens im Zeitpunkt der 
Nutzungsaufnahme bzw. Benutzbarkeit der baulichen oder sonstigen Anlagen fertig gestellt sein. Die 
Herstellungspflicht für Fahrradabstellplätze nach § 52 Abs. 5 HBO bleibt unberührt. 
 

 
(2) Bauliche Änderungen oder Nutzungsänderungen von baulichen oder sonstigen Anlagen dürfen nur 

erfolgen, wenn der hierdurch ausgelöste Mehrbedarf an Garagen oder Stellplätzen und Abstellplätzen 
in ausreichender Zahl und Größe sowie in geeigneter Beschaffenheit hergestellt wird (notwendige 
Garagen, Stellplätze und Abstellplätze). 
 
 

(3) Für den Altstadtbereich der Kernstadt (Geltungsbereich gem. der Anlage 9) wird bestimmt, dass die 
Pflicht zur Herstellung von Stellplätzen und Abstellplätzen für PKW Behinderter sowie für Fahrräder, 
bei der Errichtung, der baulichen Änderung oder der Nutzungsänderung von baulichen oder sonstigen 
Anlagen des Einzelhandels (Läden) bis zu einer Größe von 300 m2 Verkaufsfläche, für 
Gastronomiebetriebe und Dienstleistungsbetriebe bis zu einer Größe von 300 m2 Nutzfläche, und die 
nicht mehr als 10 Beschäftigte haben, nicht entsteht 
 

 
§ 3 - Gestaltung der Stellplätze 

 
(1)  Nicht überdachte Stellplätze und Stellplätze mit Pergola sind mit Pflaster, Verbundsteinen oder 

ähnlichen wasserdurchlässigen Belägen zu befestigen. 
 
 
(2) Bei baulichen oder sonstigen Anlagen, bei denen eine Stellplatzanzahl von mehr als 4 Stellplätzen 

entsteht, sind die Stellplätze dauerhaft zu markieren. 
 
 
(3) Stellplätze müssen durch geeignete heimische Bäume, Hecken oder Sträucher abgeschirmt werden. 

Je 5 Stellplätzen soll ein großkroniger, hochstämmiger Baum mit einem Mindeststammumfang von 20 
cm, gemessen in 1 m Höhe, gepflanzt und dauernd unterhalten werden. Stellplätze mit mehr als 500 
m² befestigter Fläche sollen zusätzlich durch eine raumgliedernde Bepflanzung aus heimischen 
Gehölzen zwischen Stellplatzgruppen unterteilt werden. Böschungen zwischen einzelnen 
Stellplatzflächen sollen mit heimischen Gehölzen und bodendeckenden Pflanzen bepflanzt werden. 

 
(4) Stellplätze müssen grundsätzlich ohne Überquerung anderer Stellplätze ungehindert anfahrbar sein. 
 
 
(5) Bei Wohngebäuden können mit Zustimmung der Stadt hintereinander angeordnete Stellplätze 

(gefangene Stellplätze) zugelassen werden. Es darf je Wohneinheit jeweils nur 1 gefangener PKW-
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Stellplatz angeordnet werden; die notwendigen PKW-Stellplätze müssen den Wohnungen zugeordnet 
sein. Die Zuordnung ist auf Verlangen der Stadt dauerhaft zu kennzeichnen. 

 
 
(6) Stellplätze für Besucher müssen vom öffentlichen Verkehrsraum aus erkennbar und zu Zeiten des 

Besucherverkehrs stets zugänglich sein. Die Stellplätze müssen für die Nutzung gekennzeichnet sein. 
 
 

(7) Bei Vorhaben mit größerem Stellplatzbedarf müssen pro 20 Stellplätze davon 5% der Stellplätze, 
mindestens jedoch 1 Stellplatz mit einer Einrichtung zum Aufladen von Elektrofahrzeugen (E-Stell-
platz) ausgestattet sein. Bei der Berechnung der E-Stellplätze ist jeweils auf den vollen E-Stellplatz 
aufzurunden. 
 
 

(8) Im Übrigen finden die Vorschriften der Garagenverordnung entsprechende Anwendung. 
 

 
§ 4 – Größe der Stellplätze und Abstellplätze 

 
(1) Stellplätze für Personenkraftwagen  müssen bei Senkrecht- und Schrägaufstellung mindestens 5 m 

lang und mindestens 2,30 m breit sein; für Fahrzeuge von Behinderten müssen sie mindestens 3,5 m 
breit sein. Stellplätze in Längsaufstellung entlang einer mindestens 3 m breiten Zufahrt müssen 
mindestens 6,00 m lang und mindestens 2 m, für Fahrzeuge von Behinderten mindestens 3,50 m breit 
sein.  

 
 

      (2)   Die sonstigen Bestimmungen der Garagenverordnung (GaVO) bleiben unberührt. 
 

       (3)        Folgende Mindeststellplatzgrößen werden festgesetzt. 
 

1. für einen Lastkraftwagen bis zu 2,5 t Gesamtgewicht 
oder einen Omnibus mit höchstens  
10 Sitzplätzen oder einem Anhänger  
Länge: 7,00 m    Breite: 2,50 m    

 
2. für einen Lastkraftwagen von mehr als 2,5 t bis 10 t  

Gesamtgewicht oder einem Omnibus mit mehr als  
10 Sitzplätzen    
Länge: 10,00 m    Breite: 3,00 m 

 
3. für einen Lastkraftwagen von mehr als 10 t Gesamtgewicht  

oder einen Standardlinienbus 
Länge: 12,00 m   Breite: 3,50 m 
 

4. für eine Sattelkraftfahrzeug, einen Lastzug oder einen Gelenkbus  
Länge: 20,00 m   Breite: 3,50 m 
 

 
(4)      Für Fahrradabstellplätze werden, soweit nicht im Einzelfall ein geringerer Flächenbedarf nach- 
           gewiesen ist, je Fahrrad eine Grundfläche mit mindestens 0,70 m in der Breite und 2,00 m Länge 
           bestimmt. 
 

 
§ 5 - Zahl der Stellplätze und Abstellplätze für Fa hrräder  

 
(1) Die Zahl der nach § 2 herzustellenden Stellplätze und Abstellplätze für Fahrräder bemisst sich nach 

der dieser Satzung beigefügten Anlage 1, die verbindlicher Bestandteil dieser Satzung ist. 
 
 
(2) Für baulich und sonstige Anlagen, deren Nutzungsart nicht in der Anlage aufgeführt ist, richtet sich 

die Zahl der Stellplätze und Abstellplätze für Fahrräder nach einem angenommenen in der 
Betriebsbeschreibung aufgeführten prognostizierten Verkehrsaufkommen/Bedarf. Dabei sind die in 



der Anlage für vergleichbare Nutzungen festgesetzte Zahlen als Richtwert heranzuziehen. 
 

 
(3) Bei Anlagen mit mehreren verschiedenartigen Nutzungen, die sich zeitlich ablösen, können 

gemeinsame Stellplätze geschaffen  werden. Die Zahl der erforderlichen Stellplätze bemisst sich 
nach dem größten gleichzeitigen Bedarf. Die wechselseitige Benutzung muss auf Dauer gesichert 
sein. 

 
 
(4) Steht die ermittelte Gesamtzahl der nachzuweisenden Stellplätze und Abstellplätze für Fahrräder in 

einem offensichtlichen Missverhältnis zum tatsächlichen Bedarf, so kann die sich aus der 
Einzelermittlung ergebende Zahl der Stellplätze entsprechend erhöht oder ermäßigt werden. 

 
 
(5) In den Fällen der Absätze 2-4 ist die Zustimmung der Stadt Usingen erforderlich. Über den Antrag 

entscheidet der Magistrat der Stadt Usingen. 
 
 
(6) Bei der Stellplatzberechung ist jeweils ab einem Wert der ersten Dezimalstelle ab fünf auf einen 

vollen Stellplatz aufzurunden. 
 

 
(7) Sofern Garagen errichtet werden, gelten die gleichen Zahlen wie im Fall der Errichtung von 

Stellplätzen. 
 

§ 6 - Standort 
 
(1) Stellplätze und Abstellplätze für Fahrräder sind grundsätzlich auf dem Baugrundstück herzustellen und 

dauerhaft zu unterhalten. 
 

 
(2) Ist die Herstellung von Stellplätzen auf dem Baugrundstück ganz oder teilweise nicht möglich oder 

unverhältnismäßig, so dürfen sie auch auf einem anderen Grundstück in zumutbarer Entfernung vom 
Baugrundstück (bis zu 100 m) Luftlinie von der Zufahrt, sollte diese nicht vorhanden sein, vom Zugang 
zum Grundstück hergestellt werden, wenn dessen Nutzung zu diesem Zweck sowohl öffentlich-recht- 
lich als auch zivilrechtlich das Nutzungsrecht im Grundbuch gesichert ist. 

 
 

§ 7 - Ablösung 
 
(1) Die Herstellungspflicht für Stellplätze kann, in den Bereichen wie sie in den Karten der Anlage 2-8 

abgegrenzt sind, auf Antrag durch Zahlung eines Geldbetrages abgelöst werden, wenn die Herstellung 
des Stellplatzes aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich ist. Ein Ablöseanspruch 
besteht nicht. 

 
(2) Über den Antrag entscheidet der Magistrat der Stadt Usingen. 
 
 
(3) Dem zu entrichtenden Geldbetrag für die Ablösung von Stellplätzen wird die Zahl der notwendigen 

Stellplätze zugrunde gelegt (§ 2 Abs.1). 
 
 
(4)  Zur Ermittlung des Ablösebetrages werden die Ablösezonen I, II, III und IV gebildet. Die jeweilige 
       Einordnung der Bereiche in die Ablösezonen ergibt sich aus den in der Anlage 2-8 beigefügten 
       Karten, die Bestandteil dieser Satzung sind.  
 
 
( 5)  Innerhalb der einzelnen Ablösezonen wird folgender  
        Ablösebetrag je PKW- Stellplatz festgelegt: 
 
       - in Ablösezone I                              5.200,00  € 
       - in Ablösezone II                             4.000,00  € 
       - in Ablösezone III                            3.000,00  € 
       - in Ablösezone IV                            2.200,00  € 



 
 
(6)  Baugenehmigungen oder die Zustimmung der Stadt zu genehmigungsfreien Vorhaben dürfen erst 
       nach Eingang des Ablösebetrages bei der Stadt erteilt werden. 
 

 
§ 8 - Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 76 abs. 1 Nr. 20 HBO handelt, wer 

- entgegen § 2 Abs. 1 bauliche und sonstige Anlagen, bei denen ein Zu- oder Abgangsverkehr zu 
erwarten ist, errichtet, ohne Stellplätze und Abstellplätze für Fahrräder in ausreichender Zahl und 
Größe sowie in geeigneter Beschaffenheit hergestellt zu haben, 
 - entgegen § 2 Abs. 2 Änderungen oder Nutzungsänderungen von baulichen oder sonstigen Anlagen 
vornimmt, ohne den hierdurch ausgelösten Mehrbedarf an geeigneten Stellplätzen und Abstellplätzen 
für Fahrräder in ausreichender Zahl und Größe sowie geeigneter Beschaffenheit hergestellt zu haben. 

 
 
 
(2) die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 15.000 € geahndet werden. 

 
 
(3) Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 

1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Art. 5 G. v. 27.08.2017 (BGBl. I S. 3295) findet in seiner 
jeweils gültigen Fassung Anwendung. 
 

 
(4) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 OWiG ist der Magistrat. 

 
 

§ 9 - Inkrafttreten 
 
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach Vollendung der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig 

tritt die Stellplatzsatzung vom 07.05.2012 außer Kraft. 
 
 
(2) Abweichende bauordnungsrechtliche Festsetzungen in Bebauungsplänen bleiben unberührt. 
 

 
Anlagen: 1-9 
 
 
 
Ausfertigungsvermerk 
 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit den hierzu ergangenen Beschlüssen der 
Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden 
Verfahrensvorschriften eingehalten wurden. 
 
 
_______________________                  ______________________ 
(Ort, Datum)   (Siegel)   Wernard (Bürgermeister) 
 
 
 
Bekanntmachungsvermerk 
 
Die vorstehend ausgefertigte Satzung wurde am __________ im Usinger Anzeiger öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
 
_______________________                  _______________________ 
(Ort, Datum)   (Siegel)   Wernard (Bürgermeister) 




